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1. Vorhaben 

Auf der im Zuge des Bauleitplanverfahrens ĂDie Bain, 2. Abschnittñ beplanten Fläche soll 

Wohnbebauung realisiert werden. Ein städtebauliches Konzept dazu legt umgebungstypische 

Annahmen zugrunde, wonach eine Einzelhausbebauung von 25 Grundstücken mit ca. 500 m² 

Grundstücksgröße zu erwarten ist. Bei einer Geltungsbereichsgröße von ca. 1,5 ha ist hier 

also mindestens mit der Entwicklung von 38 Wohneinheiten zu rechnen. 

Das Vorhaben nutzt dazu ein Areal, dass zwar im Regionalplan Südhessen/RegFNP 2010 

keine Berücksichtigung in der Siedlungserweiterung fand, allerdings im rechtsgültigen FNP 

der Stadt von 1997 teilweise bereits als ĂWohnbauflªche - geplantñ dargestellt wird. Auch auf 

Ebene vergangener Bebauungspläne wurde eine Erweiterung des Wohngebiets an dieser 

Stelle vorgesehen, sodass die angrenzende Bebauung passende Vorleistungen in Form der 

Erschließung dienender Stichstraßen bietet. Insofern wird nun durch die städtebauliche 

Komplettierung des Bebauungsplanes ĂDie Bainñ (Jahr 2000) der Lückenschluss zur 

SchwimmbadstraÇe bzw. zum Geltungsbereich des Bebauungsplanes ĂAn der Lindenfelser 

StraÇeñ (Jahr 1971) in Angriff genommen. 

Die Entwicklung des neuen Wohngebiets ist einerseits im kommunalwirtschaftlichen Bedarf, 

der sich vor allem aus der Diskrepanz zwischen Angebot und Verbrauch auf Ebene der 

Daseinsvorsorge ergibt, und andererseits im Erfordernis neuen Wohnraumes in der Stadt 

Lindenfels begründet. In letzter Zeit wurde die Mehrzahl der Bauvorhaben insbesondere in der 

Kernstadt Lindenfels und im Stadtteil Schlierbach beantragt und umgesetzt. Unter den Krite-

rien, die zu einer Bevorzugung des Stadtteils führen, spielen neben der Lage nahe der Kern-

stadt mit unmittelbarem Zugriff auf Kindergarten, Grundschule, Schwimmbad und Sportein-

richtungen auch die Prädikatisierung als heilklimatischer Kurort, die Naturnähe und die ver-

gleichsweise günstigen Immobilienpreise eine Rolle. Durch stündlich verkehrende Busse wird 

auch eine unmittelbare Nahverkehrsanbindung nach Bensheim gewährleistet. Der zuletzt 

2002 in Kraft getretene Bebauungsplan, der Wohnbauplätze zur Verfügung stellt, befindet sich 

im Stadtteil Glattbach (B-Plan ĂBergwiese IIñ) und kann den Bedarf in dieser Hinsicht nicht 

decken. 

2. Wohnraumbedarf 

Aus den Prognosen der Bevölkerungsentwicklung für das Land Hessen geht hervor, dass ins-

besondere Südhessen bzw. der Regierungsbezirk Darmstadt mit einer Einwohner- und Haus-

haltszunahme zu rechnen haben wird. Zeigen hierbei vor allem die größeren Städte in und um 

die Ballungsräume der Rhein-Neckar- und Frankfurt-Rhein-Main die größten Anstiegsraten, 

müssen diesbezüglich auch die angrenzenden Gebiete berücksichtigt werden. Der Kreis 

Bergstraße profitiert dabei durch seine günstige Lage zwischen den beiden Metropolregionen 

und hat folglich eine allgemeine Bevölkerungszunahme zu erwarten. Dies wird auch in den 

Bevölkerungsvorausberechnung des Hessischen Statistischen Landesamtes deutlich, das im 

aktuellen Bericht aus dem Jahr 2016 mit einer Zunahme von 4,3% im Landkreis Bergstraße 

von 2014 bis 2030 rechnet. Die Prognosen der Hessen Agentur aus dem Jahr 2015 geht nach 

Aussage des Instituts für Wohnen und Umwelt1 dabei von einer Bevölkerungssteigerung von 

ca. 4,1% aus bei einer gleichzeitigen Haushaltszunahme von ca. 9,9%. Ab 2030 sei mit einer 

 

 

1 IWU (2017): Wohnungsbedarfsprognose für die hessischen Landkreise und kreisfreien Städte 
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leichten Abnahme der Bevölkerung zu rechnen. Neuere Analysen2 greifen diesen steigenden 

Trend auf, machen jedoch deutlich, dass das Bevölkerungsmaximum doch erst nach 2030 

erreicht sein wird. Zwar sind für die Stadt Lindenfels geringere Werte anzusetzen, doch muss 

von einer vergleichbaren Trendentwicklung ausgegangen werden. Durch die steigende 

Nachfrage an Wohnraum in den Bergsträßer Kommunen (Heppenheim, Bensheim, Lorsch, 

Einhausen, Zwingenberg) wird zunehmend bei der Suche nach verfügbaren Alternativen mit 

deutlich geringeren Baulandpreisen immer wieder auf die angrenzenden ländlichen Regionen 

des vorderen Odenwaldes zurückgegriffen. Zum einen sind in den Gemeinden der von der 

Bergstraßenachse nach Osten in den Odenwald führenden Tälern in den Landkreisen Berg-

straße, Darmstadt-Dieburg bis in den Odenwaldkreis freie Bauplätze überhaupt noch verfüg-

bar, zum anderen ist das Preisgefüge noch merklich niedriger als in den Hauptzentren im 

Dreiländereck entlang den Bundesautobahnen zwischen Frankfurt, Darmstadt, Heidelberg, 

Mannheim / Ludwigshafen. Das ruhige und naturnahe Lebensumfeld erhöht die Attraktivität in 

den ländlicheren Regionen zusätzlich. Sofern entlang der Bergstraßenachse und in den nach 

Westen angrenzenden Riedgemeinden bis zum Pfälzer Wald Bauplätze entwickelt werden, so 

stehen dafür in den meisten Fällen bereits Bauträger in der Umsetzung, die nicht das Bauland 

für den freien Markt entwickeln, sondern die Ăfertigeñ Wohnbebauung realisieren. Der Erwerb 

von Grundeigentum für den einzelnen Bürger, der auf seinem erworbenen Grundstück seine 

eigene Bauabsicht umsetzen möchte, ist bei Bauträgermodellen oftmals nicht möglich. Doch 

insbesondere in den lªndlichen Kommunen wird diese Absicht zur ĂEigeninitiativeñ sehr oft auf 

dem Markt nachgefragt, da individuelles Bauen und ĂSelbstverwirklichungñ des Traums vom 

eigenen Haus, die Identifikation mit seinem räumlichen Umfeld, das dörfliche Zusammenleben 

ausmacht und von diesem geprägt wird. Die Anonymität der größeren Städte wird von den 

potentiellen Bauherren dort bewusst nicht gesucht. 

2.1 Aktuelles Bauplatzangebot 

Wie eine aktuelle (Stand 15.03.2022) Internetrecherche zeigt, sind derzeit in der Stadt 

Lindenfels keine freien Bauplätze auf dem Markt. Die Umkreissuche (10 km) zeigt auf, dass 

nächstgelegene freie Bauplätze in Rimbach, Fürth oder Gras-Ellenbach angeboten werden. 

Abb.: Internetrecherche Ăwww.immowelt.deñ 

 

 

2 IWU (2020): Wohnungsbedarfsprognose für die hessischen Landkreise und kreisfreien Städte bis 2040 
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Auch andere Internetportale, wie z. B. Ăimmobilienscout24.deñ, Ămeinestadt.deñ, Ăquoka.deñ 

oder Ăimmonet.deñ zeigen keinerlei Angebote an freien Bauplªtzen in Lindenfels und den 

Stadtteilen auf. 

In diesem Sinne ist festzustellen, dass derzeit innerhalb der Stadt Lindenfels keine frei verfüg-

baren Bauplätze auf dem Markt zu erwerben sind. 

2.2 Wanderungsbewegungen und Bevölkerungsentwicklung 

Nach dem ĂWegweiser Kommuneñ (Internetportal ĂDemografieberichtñ, Bertelsmann-Stiftung, 

Datengrundlage: Datenlizenz Deutschland ï Namensnennung ï Version 2.0) ist die Stadt 

Lindenfels dem Demografietyp 3 (kleine und mittlere Gemeinden mit moderater Alterung und 

Schrumpfung) zugeordnet, der wie folgt charakterisiert wird: 

­ Stabile, eher ländliche Gemeinden 

­ Leichte Tendenz von Schrumpfung und Alterung 

­ Durchschnittliche Kaufkraft 

­ Unterdurchschnittliche Armutslagen 

Die Gemeinden dieses Typs haben eine im Mittel nur sehr geringe Einwohnerdichte (1,8 Ew. 

pro Hektar, Quelle: Demografietypisierung 2020, Bertelsmann Stiftung) und sind vor diesem 

Hintergrund zu einem großen Teil als stabile ländliche Gemeinden zu charakterisieren. Im Typ 

3 sind keine ausgesprochen deutlichen Abweichungen der Faktormittelwerte zur Gesamtheit 

der typisierten Gemeinden zu erkennen, dennoch erreichen die Faktoren ĂUrbanitªt / Wirt-

schaftsstandortñ sowie ĂDemografieñ im Mittel unterdurchschnittliche Werte. Leicht unterdurch-

schnittliche Anteile an Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren, deutlich unterdurchschnitt-

liche natürliche Saldoraten sowie ein über dem Mittel aller typisierten Gemeinden liegendes 

Medianalter der Bevölkerung sprechen für eine moderat ausgeprägte Tendenz der 

Schrumpfung und Alterung in diesen Gemeinden. Sie weisen eine unterdurchschnittliche 

Bevölkerungsentwicklung bei einem leicht überdurchschnittlichen Anteil der über 80-Jähirgen 

auf. 

Wichtige Aspekte sind die Sicherung der wirtschaftlichen Stärke und die damit einher-

gehenden Herausforderungen. Zur Gestaltung des demografischen Wandels besteht eine 

grundlegende Aufgabe für die Kommunen im Typ 3 darin, Strategien für einen planvollen 

Umgang mit den absehbaren demografischen Veränderungen zu entwickeln und sie in die 

Konzepte zur Ortsentwicklung zu integrieren. Die absehbaren Alters- und Haushaltsstruktur-

entwicklungen stellen diese Kommunen vor die Herausforderung, sich rechtzeitig auf die 

absehbaren Veränderungen einzustellen und die gute Ausganglage für einen planvollen 

Umgang mit den demografischen Veränderungen zu nutzen. Ein wichtiger Aspekt wird hierbei 

die langfristige Integration von Zuwander*innen und zugleich die Verhinderung von 

Abwanderungen sein. 

Die Gemeinden stehen dabei grundsätzlich vor der Herausforderung, das lokale Wohnungs-

angebot dem Bedarf nach größerer Vielfalt von Wohnungstypen anzupassen. Mit der 

absehbaren demografischen Entwicklung werden die Sicherung eines bedarfsgerechten 

Wohnungsangebots sowie Wohntrends auszurichten sein. 

Auch langfristig stellt die zukünftig wachsende Zahl älterer Menschen die Gemeinden vor die 

Aufgabe, ihre Infrastrukturangebote zur Sicherung der Daseinsvorsorge und zur Unterstützung 

einer selbstständigen Lebensführung bis ins hohe Alter auszubauen. Sie sollten daher ihre 

Siedlungsentwicklung an ihrer demografischen Entwicklung ausrichten und sich dabei 

vorrangig auf die Innenentwicklung konzentrieren. 
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Die demografische Entwicklung stellt sich nach dem Demografiebericht für die Stadt Lindenfels 

im Jahr 2019 wie folgt dar: 

­ Bevölkerung (Anzahl) 5.105 

­ Bevölkerungsentwicklung seit 2011 (%) 1,5 

­ Bevölkerungsentwicklung über die letzten 5 Jahre (%) 1,1 

­ Geburten (je 1.000 Einwohner*innen) 7,8 

­ Sterbefälle (je 1.000 Einwohner*innen) 15,6 

­ Natürlicher Saldo (je 1.000 Einwohner*innen) -7,8 

­ Zuzüge (je 1.000 Einwohner*innen) 72,5 

­ Fortzüge (je 1.000 Einwohner*innen) 63,6 

­ Wanderungssaldo (je 1.000 Einwohner*innen) 8,9 

­ Durchschnittsalter (Jahre) 46,9 

­ Medianalter (Jahre) 50,3 

­ Jugendquotient (unter 20-Jährige je 100 Pers. der AG 20-64) 31,4 

­ Altenquotient (ab 65-Jährige je 100 Pers. der AG 20-64) 41,9 

­ Anteil unter 18-Jährige (%) 16,0 

­ Anteil Elternjahrgänge (%) 13,6 

­ Anteil 65- bis 79-Jährige (%) 15,6 

­ Anteil ab 80-Jährige (%) 8,6 

­ Einwohner*innendichte (Einwohner*innen je Hektar) 2,4 

 

 

Abb.: Wanderungsprofil 2009 ï 2012 Männer und Frauen; 

aus: Demografiebericht Lindenfels ĂWegweiser Kommuneñ, Bertelsmann-Stiftung 

https://www.wegweiser-kommune.de/berichte/demografiebericht/lindenfels 
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Aus der Tabelle wird deutlich, dass der negative natürliche Saldo durch ein positives 

Wanderungssaldo noch leicht ausgeglichen wird (+ 1,1 je 1.000 Einwohner*innen). 

Jedoch wird aus der obenstehenden Grafik auch deutlich, dass insbesondere in der Alters-

gruppe der 20 - 40-jährigen ein negatives Wanderungssaldo im Zeitraum zwischen den unter-

suchten Jahren 2009 ï 2012 zu verzeichnen war. Diese Jahrgänge tragen dazu bei, Familien 

und Existenzen zu gründen, die sie offenbar nicht in Lindenfels, sondern an einem anderen 

Ort gründen wollten. Durch entsprechende Angebote ist die Stadt bestrebt, dieser Entwicklung 

entgegen zu wirken und Familiengründungen zu fördern. 

Wie die untenstehende Grafik zeigt, werden die Zuwanderungsgewinne schwerpunktmäßig 

aus dem Landkreis Bergstraße bzw. den direkt angrenzenden Landkreisen Darmstadt-Dieburg 

und Odenwaldkreis gewonnen, was eindeutig die eingangs dargelegte Beobachtung und Ver-

mutung bekräftigt, dass in den Ballungsgebieten der beiden Metropolregionen Rhein-Neckar 

und Frankfurt-Rhein-Main deutliche Zugewinne zu verzeichnen sind und durch den überpro-

portionalen Bedarf und der Nachfrage an Wohnraum, die das herrschende Angebot übersteigt, 

alternative Standorte abseits der Bergstraßenachse und den Riedgemeinden in den Bereichen 

des vorderen Odenwaldes mit Nachdruck gesucht werden. Nicht nur wegen der deutlich 

geringeren Baulandpreise, also aus wirtschaftlichen Gründen, sondern auch aus Gründen der 

Flächenverfügbarkeit, werden angemessene Bauflächen in den ländlichen Gemeinden des 

vorderen Odenwaldes zunehmend nicht mehr als ĂAusweichlºsungñ gesucht, sie sind vielmehr 

wegen der mittlerweile guten bis sehr guten Infrastruktur- und Bildungsausstattung sowie des 

kulturellen Angebotes in diesen Kommunen, gezielt im Focus bei der Suche nach Bauland. 

 

 

Abb.: Wanderungen nach Ziel und Herkunft; 

Demografiebericht Lindenfels ĂWegweiser Kommuneñ, Bertelsmann-Stiftung 

https://www.wegweiser-kommune.de/berichte/demografiebericht/lindenfels 
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Somit bieten die ländlichen Gemeinden großen Potenziale, die Anknüpfungspunkte für eine 

zukunftsfähige Entwicklung sind: 

­ Sie verfügen über umfangreiche natürliche Ressourcen (Boden, Fläche, Energie-

träger), die für eine nachhaltige Entwicklung zunehmend wichtiger werden und als 

Ausgangspunkte wirtschaftlicher Wertschöpfungsketten genutzt werden können; 

­ ihre häufig gute Freiraum- und Umweltqualität macht sie als Wohnorte attraktiv; die 

Attraktivität der Landschaft und regionale Traditionen sind Potenziale für Tourismus 

oder Altersruhesitze; 

­ die zentralen Orte können davon profitieren, wenn durch wirtschaftliche Zentralisie-

rungstendenzen Wachstumsimpulse entstehen, die Umfang und Qualität des Versor-

gungsangebots verbessern; 

­ die Ferienorte und Kurorte haben in einer alternden und zunehmend gesundheits-

bewussten Gesellschaft weiteres Entwicklungspotenzial; 

­ die Orte verfügen über soziales und kulturelles Kapital, die Bewohner*innen bilden 

enge gesellschaftliche und nachbarschaftliche Strukturen und sind mit dem Ort und der 

Landschaft verbunden. 

 

Zentrale Aufgabe der Typ 3 - Kommunen wird es sein, ihre Infrastruktur an die Schrumpfung 

und Alterung ihrer Bevölkerung anzupassen sowie die wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit zu 

stärken. Das bedeutet eine nachhaltige und auf eine stark alternde Bevölkerung angepasste 

Siedlungspolitik, welche die Erreichbarkeit der Angebote für die Bewohner*innen gewähr-

leistet, Versorgungsangebote für ältere Menschen fußläufig erreichbar sind, neue Möglich-

keiten der Versorgung (bspw. Lieferdienste) und Unterstützungsnetzwerke etabliert werden. 

Wie aus der untenstehenden Grafik hervorgeht, ist eine deutliche Alterung der Bevölkerung 

bereits vorhanden, bis ins 2030 verschiebt sich diese jedoch zunehmend in die Altersgruppen 

der über 65-jährigen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb.: oben: Bevölkerung nach Altersgruppen 2012 - 2030 Männer und Frauen; 

 Unten: Entwicklung der Altersgruppen im Jahr 2030 

aus: Demografiebericht Lindenfels ĂWegweiser Kommuneñ, Bertelsmann-Stiftung 

https://www.wegweiser-kommune.de/berichte/demografiebericht/lindenfels 

2012 

2030 
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Im Rahmen der Siedlungspolitik sollten die Kommunen ihre weitere Siedlungsentwicklung auf 

die Innenentwicklung ausrichten. Ein kommunales Siedlungsflächenkonzept sollte auf den 

Grundsätzen von Wirtschaftlichkeit und Demografiefestigkeit basieren, Neubaumaßnahmen 

soweit wie möglich auf infrastrukturell erschlossene Flächen im Siedlungsbestand 

gelenkt und Potenziale für die Verdichtung, Wiedernutzung, Umnutzung und Auf-

stockung wahrgenommen werden. 

Die Schaffung neuen Wohnraumes ist also nicht nur als eine Methode zu sehen, um dem 

absehbaren Wohnraummangel der kommenden Jahre entgegenwirken zu können, sondern 

auch als ein Schritt zu bewerten, der der Modernisierung des Stadtgefüges dient und die Ver-

jüngung der Bevölkerung unterstützt. Eine nachhaltige und langfristige Förderung und Stabili-

sierung der Bevölkerungsentwicklung der Stadt Lindenfels wird somit verfolgt, ohne die die 

Schwächen aus fehlendem geeignetem Wohnraum, Remanenzeffekten, dadurch bedingter 

erhöhter Abwanderung und verringertem Zuzug verstärkt werden. Insofern ist auch trotz ab-

nehmender Zuwachszahlen eine fortwährende Pflege der Zukunftsfähigkeit notwendig und 

stellt daher eine Investition in die kommunale Konkurrenz- und Adaptionsbewältigung dar. 

Aus einer vom Bauamt Lindenfels geführten Statistik zur Anzahl realisierter Neubauvorhaben 

von Wohnhäusern im Stadtgebiet ergibt sich für den Zeitraum 2011 bis 2019 ein durchschnitt-

licher Wert von 3,7 Wohnhäusern pro Jahr bei einer Summe von 33 Bauplätzen. 

Bereits jetzt liegen der Stadt über 11 Voranfragen für Bauplätze mit konkreter Wohnbauabsicht 

im gegenständlich geplanten Wohngebiet ĂDie Bainñ im Stadtteil Schlierbach vor, die mit den 

zur Verfügung stehenden Freiflächen dort kurzfristig nicht bedient werden können. Für das 

gesamte Stadtgebiet ist in dieser Hinsicht ebenfalls ein merklich ansteigender Trend nach 

verfügbarem Bauland zu verzeichnen. Deutlich zunehmende Bestrebungen, Home-Office-

Arbeit auch politisch zu forcieren (nicht zuletzt als eine Auswirkung der Corona-Pandemie 

zwischenzeitlich etabliert) und zukünftig weiter zu ermöglichen, fördern diese Entwicklung und 

relativieren die Entfernung zu umliegenden Mittelzentren bzw. den Arbeitsstätten in den 

Ballungsräumen im Allgemeinen. Die Stadt Lindenfels ist aufgrund der Vorreiterrolle bei der 

Umsetzung des kommunalen Breitband-Glasfasernetzes bereits bestmöglich dafür gerüstet. 

 

Die Bevölkerungsentwicklung zeigt in der Stadt Lindenfels einen leicht negativen Trend. 

 2012 2025 2030 

­ Bevölkerungsentwicklung (%) 0,0  -3,1 -3,8 

­ Geburten (je 1.000 Einwohner*innen)  7,4  7,0  6,7 

­ Sterbefälle (je 1.000 Einwohner*innen)  14,8  15,5  16,0 

­ Natürlicher Saldo (je 1.000 Einwohner*innen)  -7,4  -8,4  -9,2 

­ Fortzüge (je 1.000 Einwohner*innen)  56,5 51,4 50,1 

­ Zuzüge (je 1.000 Einwohner*innen)  54,9 58,3  57,7 

­ Wanderungssaldo (je 1.000 Einwohner*innen)  -1,6  7,0  7,6 

­ Natürliche Bevölkerungsentwicklung (%)  0,0  -8,5  -12,0 

­ Durchschnittsalter (Jahre)  46,7  49,4  50,3 

­ Medianalter (Jahre)  48,2  53,1  53,8 

 

aus: Demografiebericht Lindenfels ĂWegweiser Kommuneñ, Bertelsmann-Stiftung 

https://www.wegweiser-kommune.de/berichte/demografiebericht/lindenfels 
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Ergebnis: a) die Bevölkerung, das heißt die Anzahl der Personen, die am 31.12. des 

jeweiligen Jahres in der Stadt Lindenfels leben. nimmt bis ins Jahr 2030 um 

3,8 % ab 

 b) die natürliche Bevölkerungsentwicklung ist stark negativ und kann auch bis ins 

Jahr 2030 nicht durch positive Wanderungsgewinne kompensiert werden; 

daher wird die Bevölkerungszahl bis Ende 2030 ohne Berücksichtigung von 

Wanderungen (Zu- und Fortzüge) um 12 % abnehmen; 

 c) der Altersdurchschnitt der Bevölkerung steigt auch bis in Jahr 2030 stetig an. 

Für eine nachhaltige städtebauliche Entwicklungsplanung ist neben der Bevölkerungsent-

wicklung insgesamt auch das Verhältnis zwischen der natürlichen Bevölkerungsentwicklung 

durch Geburten und Sterbefälle mit den Wanderungsbewegungen der Zu- und Fortzüge von 

Interesse. Wie vorstehend herausgearbeitet werden konnte, wird die Negativentwicklung der 

Gesamtbevölkerung ursächlich durch die Negativentwicklung bei den Geburten und Sterbe-

fällen verursacht, die durch einen Gewinn bei den Zuzügen nicht aufgewogen werden kann. 

Allgemein ist auch bekannt, dass die Gesamtbevölkerungsentwicklung nur untergeordnet 

durch die natürliche Bevölkerungsentwicklung, also die Anzahl der Geburten und Sterbefälle, 

positiv verändert werden kann. Beeinflussender Indikator der Gesamtentwicklung ist eindeutig 

die Wanderungsbewegung der Bevölkerung. Ein positives Wanderungssaldo, also eine 

größere Anzahl an Zuzügen, die die Fortzüge überkompensieren können, ist unter anderem 

von der Attraktivität der Wohnsitzgemeinde sowie dem Angebot an verfügbarem Wohnraum 

und Bauland abhängig. 

2.3 Aktuelle Wohnsituation 

Wie stellt sich die aktuelle Wohnsituation dar? 

Heute beansprucht ein Bürger in Deutschland statistisch betrachtet rund 46 m² Wohnfläche. 

1990 waren es knapp 11 m² weniger; die durchschnittliche Wohnung in Deutschland hat etwa 

3 - 4 Zimmer auf 91 m² [Statistisches Bundesamt Wiesbaden, https://www.destatis.de, © 

Statistisches Bundesamt (Destatis), 2019]. 

Dabei gibt es die klassische Vater-Mutter-Kind-Familie zunehmend seltener, da die jüngere 

Generation flexibler und weniger gebunden sein, Karriere machen und die Welt entdecken 

möchte. Familiengründung und Nachwuchs kommen insgesamt seltener und meist in einem 

späteren Lebensabschnitt zustande. Auch Alleinerziehende gibt es häufiger als früher. Durch 

u. a. diese Entwicklungen kommt es dazu, dass es zunehmend Ein- und Zweipersonen-

haushalte gibt. Auch ältere Menschen wohnen nach dem Auszug der Kinder oft alleine oder 

zu zweit in ihrem Eigentum. Somit steigen Anzahl der Haushalte und die Wohnfläche pro 

Person, obwohl die Wohnungen selbst nicht größer werden. Somit ist auch in der Stadt 

Lindenfels ein zusätzlicher, jedoch nicht explizit zu quantifizierender Bedarf an zusätzlichem 

Wohnraum zu unterstellen, der aus der grundsªtzlichen Entwicklung hin zu Ămehr Wohnraum 

f¿r weniger Personen je Haushaltñ entsteht. 

Politik und Verwaltung wollen eine zukunftsfähige und langfristige Entwicklung der Stadt 

Lindenfels sicherstellen, so dass die Bürger*innen dort gerne leben und ggf. auch arbeiten. 

Neue Formen der Beschäftigung (z. B. Home-office) bieten hierzu Gelegenheit. 

Wenn Bauflächen nicht genutzt werden, wird eine endliche Ressource ï der Boden ï nicht 

oder nur untergeordnet seiner angedachten Nutzung zugeführt und es werden Potentiale 

vergeudet. Das ist bei einigen wenigen Baulücken zwar noch nicht problematisch, wenn sich 

solche Lücken aber im ganzen Ort häufen, steigen die Kosten für den Erhalt der Infrastruktur, 
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denn die dauerhafte Instandhaltung von Straßen, Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung 

bleiben gleich, sie verteilen sich aber auf weniger Einwohner.  

In diesem Sinne sollte vordergründig das Bewusstsein der oftmals privaten Grundstückseigen-

tümer geschärft und auch an deren Verantwortung gegenüber nachfolgenden Generationen 

appelliert werden, damit brach liegende Reserveflächen der angedachten sinnvollen städte-

baulichen Nutzung zugeführt werden können. 

Da die Erfahrungen allerdings zeigen, dass der öffentlichen Hand in aller Regel kein probates 

Werkzeug zur Hand liegt und in einem nur sehr begrenzten Umfang Einfluss auf die Nutzungs- 

oder Verkaufsentscheidung des Eigentümers genommen und somit die Verwendung seines 

Grund und Bodens beeinflusst werden könnte, ist die Kommune bei der Verfügbarmachung 

einzelner Baulücken meist sehr schnell an ihren Grenzen angekommen. 

Alternativ ist sie auf die Baulandschaffung in größeren zusammenhängenden Entwicklungsbe-

reichen angewiesen, da hier oftmals mehrere Eigentümer betroffen sind und Baurechte neu 

geschaffen oder verändert werden müssen, also eine Erwartungshaltung auf beiden Verhand-

lungsseiten besteht. 

Wo kann also die Innenentwicklung ansetzen? 

Um eine nachhaltige Ortsentwicklung betreiben zu können, müssen zunächst Potentiale dafür 

gefunden werden. Dies soll mit der vorliegenden Ausarbeitung versucht werden, die Aufgaben-

stellung übersteigen jedoch würde eine Erhebung auch all derjenigen Potentiale, die durch 

Anbauten, Aufstockungen, Umnutzungen nicht mehr benötigter Flächen und Räume, 

Renovierung oder Ersatzneubau bei Gebäuden in einem schlechten Erhaltungszustand oder 

der zusªtzlichen Nachverdichtung auf dem eigenen Grundst¿ck Ăin zweiter Reiheñ entst¿nden. 

Potentiale, die in dieser Hinsicht generiert werden könnten, sind nahezu ausschließlich auf 

Initiative von Privaten zurück zu führen und werden von der Stadt flankierend unterstützt, 

sobald es der Unterstützung des Privaten durch die Kommune bedarf. 

ü Baulücken sind unbebaute, innerörtliche Flächen, die weitgehend bis vollständig erschlossen 

sind. Sie können sofort oder mit wenig Aufwand bebaut werden. Baulücken entstehen, wenn 

die Eigentümer ihr bestehendes Baurecht nicht ausnützen, Gebäude abgerissen und nicht 

wieder neu gebaut werden.  

ü Mindergenutzte Grundstücke sind zwar bebaut, aber es besteht zusätzlich noch die Möglich-

keit einer ergänzenden Neubebauung, mindestens eines Anbaus. 

ü Leerstand entsteht, wenn ein bestehendes Gebäude oder Gebäudeteile nicht oder nicht mehr 

der einstigen Nutzung dienen. Das betrifft häufig sanierungs- oder modernisierungsbedürftige 

Gebäude. Alte Gebäude gehören zum Ort und seiner Geschichte. Ein leerstehendes Gebäude 

herzurichten und zu bewohnen belebt den Straßenzug, verschönert das Ortsbild und hilft beim 

Flächensparen. Außerdem liegen diese Gebäude meist in gut erschlossenen und zentral 

liegenden Gebieten. Wenn ein Gebäude nicht mehr erhaltenswert ist, kann es durch einen 

Neubau ersetzt werden. 

ü Ausbau, Sanierung, Revitalisierung und Nutzung von Nebengebäuden wie Scheunen, 

Schuppen oder Ställe, die nicht mehr oder nur untergeordnet gebraucht werden, können zu 

Wohnzwecken umgebaut bzw. für andere Zwecke umgenutzt oder abgerissen und durch 

Neubauten ersetzt werden. 

ü Generationenwechsel und Mehrgenerationenwohnen: Häuser und Wohnquartiere bieten 

oftmals Raum für mehrere Generationen. Wer ein Haus kauft oder baut, sieht meist dauerhaft 

sein Wohnumfeld in diesem Gebäude. Für viele steht fest, dass Kinder oder Enkel dieses 

Gebäude irgendwann erben werden. Das eigene Leben im Alter wird häufig zu wenig und zu 

spät bedacht und dass der Erhalt des Gebäudes, der Haushalt und alltäglichen Erledigungen 
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mitunter beschwerlicher werden. Es ergibt sich dann die Frage nach Ausweichen auf eine 

altersgerechte Wohnung, wobei insbesondere in der jüngeren Vergangenheit Wohnformen mit 

Generationenwohnen sich versuchen zu etablieren oder nach einem Wohnungswechsel der 

Generation der Erstbezieher Raum für eine neue Generation geschaffen wird. Vorzufinden sind 

dort zum Teil veraltete Wohnstrukturen sowie ein Bedarf an Erneuerung und Veränderung. Das 

Potential liegt darin, Wohnraum und Wohnumfeld so zu beeinflussen und zu verändern, dass 

die ältere Generation im gewohnten Umfeld weiter gerne und unbeschwert leben kann und 

gleichzeitig neuer Wohnraum für die folgende Generation bereitgestellt werden kann. So wird 

einer Überalterung des Umfelds durch neuen oder umgenutzten Wohnraum für junge Leute 

entgegen gewirkt. 

Mithilfe der vorgenannten Maßnahmen können einzelne Grundstücke bis hin zu Quartieren 

städtebaulich verändert werden durch Aufwertungs- oder / und Umstrukturierungsmaß-

nahmen. Potentiale zur Generierung zusätzlicher Baugrundstücke oder Bauflächen, zu deren 

Umsetzung auch eine bauleitplanerische Entwicklung erforderlich würde, bieten sie in aller 

Regel jedoch nicht. 

Um also auch im Hinblick auf die Bevölkerungsentwicklung und Daseinsfürsorge positiv Ein-

fluss zu nehmen und einer starken Negativentwicklung wirkungsvoll zu begegnen möchte die 

Stadt die (bauleit-)planerischen Voraussetzungen für ein behutsames und organisches 

Siedlungswachstum unter Berücksichtigung der örtlich vorhandenen Strukturen im Ortsteil 

Schlierbach schaffen. Bereits im Jahr 2020 hat sie hierfür einen ersten Entwicklungsabschnitt 

mit der Realisierung des Baugebietes ĂDie Bainñ vollzogen. Da zum damaligen Zeitpunkt 

einerseits eigentumsrechtliche Beschränkungen hinderten als auch ein konkreter Bedarf an 

weiterem Bauland nicht zweifelsfrei attestiert werden konnte, hat die Stadt von einer 

Gesamtumsetzung zu damaliger Zeit abgesehen. Ein dringender Wohnraumbedarf ist seither 

erwachsen und nunmehr soll, dem Grundsatz ĂInnenentwicklung vor der AuÇenentwicklungñ 

gemäß §1a Abs. 2 BauGB folgend, der zweite Abschnitt realisiert und der Lückenschluss 

vollzogen werden. Um diesem Grundsatz gerecht zu werden, ist zunächst auch eine 

Identifizierung der städtebaulichen Potentialflächen im Innenbereich erforderlich. 

3. Freiflächenpotenziale 

Mit der städtebaulichen Potentialanalyse sollen innerörtliche Optionsflächen ermittelt, aus 

planerischer Sicht untersucht und einer städtebaulichen Bewertung hinsichtlich einer künftigen 

baulichen Nutzung oder allgemein einer städtebaulichen Verwertbarkeit unterzogen werden, 

um erkennen zu können, welche dieser Flächen geeignet sind, die städtebauliche Entwicklung 

perspektivisch leisten zu können. Die Ergebnisse der Analyse sollen auch als Handlungs-

empfehlung für das gegenstªndliche Aufstellungsverfahren zum Bebauungsplan ĂDie Bain, 2. 

Abschnittñ herangezogen werden. 

Die Errichtung des gegenständlichen Wohngebiets ĂDie Bain, 2. Abschnittñ mit mehr als 20 

Wohneinheiten bietet sowohl die Erfüllung kurzfristiger als auch langfristiger Wohnraumnach-

fragen in einem abschließend zu realisierenden städtebaulichen Vorhaben. Es entspricht 

überdies dem Gedanken der Nachverdichtung, denn bereits mit der Verabschiedung des 

Bebauungsplanes ĂDie Bainñ im Jahr 2000 wurde die Voraussetzung geschaffen, in einem 

zweiten, nördlichen Entwicklungsabschnitt eine Ortsrandarrondierung im Osten des Ortsteiles 

Schlierbach abzuschlieÇen und den Ringschluss zwischen der StraÇe ñJªgersgartenñ bis zur 

Schwimmbadstraße zu vollziehen. Mit der Umsetzung der hier vorliegenden städtebaulichen 

Entwicklung ist die Ortsrandarrondierung des gewachsenen Siedlungsgefüges nach Osten hin 

abgeschlossen, denn die örtlichen Gegebenheiten bieten hier die natürliche Grenze für eine 

weitere Siedlungstätigkeit. 
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Abb.: Auszug Bürger-GIS Kreis Bergstraße, Datengrundlage © GeoBasis-DE / BKG 2021, Hessische 

Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation; https://buergergis.kreis-bergstrasse.de 

 

 

Abb.: Stªdtebauliches Entwicklungskonzept ĂDie Bain ï 2. Abschnittñ; InfraPro Ing. GmbH & Co. KG 
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Die Stadt Lindenfels bemühte sich in der Vergangenheit auf unterschiedliche Art und Weise 

und eigeninitiativ um die Erörterung einer an der lokalen Bevölkerungsentwicklung orientierten 

Baulandentwicklung. Es wurden daf¿r bereits das Tool ĂRaum+ Monitor Rhein-Neckarñ und 

die Nutzung der Flächenmanagement-Datenbank im Rahmen des Projektes ĂNachhaltiges 

Flªchenmanagement und Innenentwicklungñ des Amts für Bodenmanagement Heppenheim 

herangezogen. Beide Varianten weisen allerdings deutliche Defizite bei der Datenaufnahme 

auf und benötigen einen unverhältnismäßig hohen Zeit- und Abreitsaufwand, um die Daten-

bereitstellung und -analyse aufrechtzuerhalten.  

Die in der Flächenmanagement-Datenbank umfassend aufgeführten Potenzialflächen wurden 

als Datengrundlage für die folgenden Darstellungen herangezogen. Sie sind aufgrund der 

automatischen Flächenerkennung vielfach fehlerbehaftet und wurden deshalb gezielt mit Orts-

begehungen und eigenen Recherchen aufgearbeitet und von ungeeigneten Flächen bereinigt. 

Die so identifizierten Potenzialflächen wurden sodann in 4 Kategorien A ï D sortiert, die neben 

städtebaulichen Kriterien auch Merkmale zum Planungsrecht, zur Bodenordnung, zur Bebau-

barkeit bzw. Erschließbarkeit, umweltrelevante Kriterien sowie Besonderheiten und sonstige 

Realisierungshemmnisse berücksichtigen. Realisierungshemmnisse beziehen dabei unvorteil-

hafte Grundstückszuschnitte, Baulasten oder fehlende Erschließung ein. 

Es konnten nach dieser Methodik im gesamten Stadtgebiet von Lindenfels in Summe 254 

Potenzialflächen ermittelt werden, wovon 

­ 54 Flächen der Kategorie A 

(Innenbereich, Baurecht vorhanden, keine Realisierungshemmnisse), 

­ 149 Flächen der Kategorie B 

(Innenbereich, Baurecht vorhanden, mit Realisierungshemmnissen), 

­ 40 Flächen der Kategorie C 

(Innenbereich, kein Baurecht vorhanden, mit Realisierungshemmnissen) 

­ und 11 Flächen der Kategorie D 

(Außenbereich, kein Baurecht, zukünftige Entwicklungspotenziale gemäß FNP) 

zugeordnet werden konnten. 

Trotz dieser implizierten reichhaltigen Vorkommen von Potenzialflächen, die sich augen-

scheinlich erst einmal ohne Hemmnisse entwickeln und von daher zeitnah als Bauflächen 

aktivieren ließen, muss einschränkend beachtet werden, dass die Berücksichtigung von 

eigentumsrechtlichen Verhältnissen und Potenzialflächengrößen eine entscheidende Rolle 

spielt. Vor diesem Hintergrund muss, um eine konkrete Ableitung der Aktivierbarkeit, 

Nutzbarkeit und relativen Relevanz der ermittelten Potenzialflächen zu ermöglichen, 

konstatiert werden, dass der weitaus größte Anteil der Potenzialflächen nur zur Umsetzung 

kleinräumiger Bauvorhaben (Einzelbauplätze) geeignet ist und sich weniger als 5% aller 

Potenzialflächen und keine einzige Potenzialfläche der Kategorie A im kommunalen Besitz 

befinden. 

Insofern stellt zuallererst die eigentumsrechtliche Verfügbarkeit der Potenzialflächen eine 

schwerwiegende Hürde dar. Nachvollziehbar ist für die Aktivierung von Bauland daher von 

besonderem Interesse die Verkaufsbereitschaft oder mindestens ein zu erkennender 

Beratungsbedarf einzelner Eigentümer hinsichtlich einer möglichen baulichen Nutzung des 

eigenen Grundstückes, da nur hier die Marktaktivierungspotentiale liegen. 

Ein Abrufen von Bauplätzen aus dem im privaten Besitz befindlichen Flächenpool scheitert 

oftmals an der Weigerung der Eigentümer zum Verkauf und beansprucht vermehrt Aufwand 

und Zeit. 
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So konnten in den vergangenen zwei Jahren seit der Erhebung der Potenzialflächen im Jahr 

2018 nur 3 Wohnbauplätze in Schlierbach generiert werden trotz der nachweislich weitaus 

höheren Nachfrage. In diesem Zusammenhang ist zudem problematisch, dass die meisten 

Potenzialflächen nur Einzelbauplätze darstellen, was eine koordinierte, kontinuierliche und 

bedarfsangepasste städtebauliche Gesamtentwicklung nahezu unmöglich macht. Die 

Wirksamkeit der Entwicklung solch kleinräumiger Grundstücke in Bezug auf die Erfüllung des 

Bedarfs ist damit in beinahe allen Fällen nicht gewährleistet. 

Allerdings ist dies per se auch kein Argument für neue Bauflächenausweisungen, sondern es 

zeigt auch die Notwendigkeit und den Handlungsbedarf im Rahmen eines weiterführenden 

Flächenmanagements, um vorhandene Potentiale zu fördern und zu aktivieren. Gerade ange-

sichts der identifizierten Potentiale wäre einer Aktivierung absolute Priorität vor einer weiteren 

Flächeninanspruchnahme einzuräumen. Doch jedes Bemühen der Kommune scheitert, wenn 

all jenen Eigentümer, die bisher keine Kooperationsbereitschaft zeigten, auch künftig keine 

Absicht für eine Bereitstellung als Bauland erkennen lassen. 

 

Nachfolgend werden - nach den Stadtteilen differenziert - die identifizierten Potentialflächen 

dargestellt. Es wurde hierbei nicht differenziert und näher untersucht, ob für die identifizierten 

Potentialflächen bereits ein Bebauungsplan besteht oder ob diese dem sog. unbeplanten 

Innenbereich nach § 34 BauGB angehören bzw. eine Entwicklung erst durch Aufstellung eines 

Bebauungsplanes (z. B. nach § 13a BauGB) erforderlich werden kann, denn für die Aktivierung 

als potentielles Bauland ist dies nicht primär von Belang.  

Es wird unterschieden und grafisch differenziert dargestellt zwischen: 

­ Potenzialflächen für wohnbauliche Nutzung: 

- diese Flächen sind dem Innenbereich (§ 30 oder § 34 BauGB) zugehörig ï 

Entwicklungsoption oder die bauleitplanerische Notwendigkeit für ein B-Planverfahren zum 

Beispiel nach § 13a BauGB oder ein Änderungsverfahren für einen bestehenden B-Plan 

wurden nicht dezidiert untersucht; 

- zwar sind diejenigen Flächen, für die bisher ungenutzte Baurechte innerhalb eines rechts-

kräftigen Bebauungsplanes bestehen, faktisch nicht als Ăechteñ Zuwachsflªchen zu werten; 

diese können auch ohne einen weiteren Handlungsbedarf jederzeit städtebaulich im Sinne 

der rechtskräftigen Festsetzungen umgesetzt werden, es würde jedoch den Aufwand 

dieser Ausarbeitung übersteigen, die Hintergründe (zumeist eigentumsrechtliche) zu 

eruieren. 

­ Baulücken für wohnbauliche Nutzung: 

- auch diese Flächen sind dem Innenbereich (§ 30 oder § 34 BauGB) zugehörig ï jedoch 

handelt es sich hier um kleinräumige Flächen, zumeist nur Einzelgrundstücke (Baulücken), 

also im Sinne dieser Ausarbeitung nicht um Ăechteñ Zuwachsflªchen als Potentiale für 

zusätzliches Bauland. 

­ Zuwachsflächen für wohnbauliche Nutzung: 

- Diese Flächen sind dem Außenbereich zugehörig ï eine städtebauliche Entwicklungs-

option ist ausschließlich im Zuge eines B-Planverfahrens nach § 13b BauGB oder im 

zweistufigen Regelverfahren mit Umweltbericht möglich. 

 

In der folgenden Alternativenprüfung in Kapitel 4 wurden alsdann nur solche Flächen aus dem 

identifizierten Pool an Potentialflächen übernommen, die anhand der Flächengröße für die 

Bereitstellung von Wohnraum dienen kann, ausgerichtet an der aktuellen Nachfrage und dem 

prognostizierten Bedarf. Einzelbauplätze wurden nicht berücksichtigt. 
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Die nachfolgenden Luftbilder sind dem Bürger-GIS Kreis Bergstraße entnommen. 

Datengrundlage © GeoBasis-DE / BKG 2021, Hessische Verwaltung für Bodenmanagement 

und Geoinformation; https://buergergis.kreis-bergstrasse.de 
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Alternativfläche 1 
ca. 13.800 m² 

https://buergergis.kreis-bergstrasse.de/
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Im Stadtteil Kolmbach orientiert sich die bestehende Siedlungsentwicklung hauptsächlich 

bandartig und in der Tiefe einer Bauzeile entlang der Erschließungsstraße, in erster Linie der 

querenden Bundesstraße 47. Teils sind die Grundstücke nur lückenhaft bebaut, einige 

Baulücken sind innerhalb des Siedlungsbestandes somit noch vorhanden, auch die Land-

wirtschaft besteht noch. Die im Westen identifizierte Potentialfläche ist aufgrund des 

rechtskrªftigen Bebauungsplanes ĂIm Gehrenñ f¿r eine gewerbliche Nutzung vorgesehen. 

  

Alternativfläche 1 
ca. 13.800 m² 

rechtskräftige Bebauungspläne 
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Stadtteil Winkel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternativfläche 2 
ca. 6.600 m² 
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Im Stadtteil Winkel orientiert sich die bestehende Siedlungsentwicklung bandartig nach 

Nordosten, abseits der klassifizierten Straße. Die Grundstücke sind nur lückenhaft bebaut, 

einige Baulücken sind innerhalb des Siedlungsbestandes somit noch vorhanden, auch die 

Landwirtschaft besteht noch. Die im Südosten identifizierte Potentialfläche ist aufgrund der 

vorgeprägten Nutzung grundsätzlich für eine Umwidmung zu einer Wohnbaufläche geeignet, 

jedoch stehen eigentumsrechtliche Gründe dagegen. 

Alternativfläche 2 
ca. 6.600 m² 

rechtskräftige Bebauungspläne 
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Stadtteil Seidenbuch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternativfläche 4 
ca. 7.400 m² 

Alternativfläche 3 
ca. 6.100 m² 

Alternativfläche 5 
ca. 8.000 m² 

Alternativfläche 6 
ca. 8.500 m² 
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Im Vergleich zu seiner Größe wurden im Stadtteil Seidenbuch die meisten Flächenpotentiale 

ermittelt. Einige Baulücken sind innerhalb des Siedlungsbestandes ebenfalls noch vorhanden. 

Die im Osten identifizierte Zuwachsfläche würde sich grundsätzlich für eine begünstigte 

Siedlungsentwicklung eignen, jedoch hat der Eigentümer der Stadt gegenüber bereits mehr-

fach erklärt, sein Grundstück nicht für eine städtebaulichen Entwicklung zur Verfügung zu 

stellen. Insofern wurde im Zuge der Alternativendiskussion lediglich eine - durch die Starken-

burgstraße bereits erschlossene - Bauzeile als Potentialfläche in die Diskussion genommen, 

doch auch für eine solch reduzierte Entwicklung stehen die Eigentumsverhältnisse entgegen. 

  

Alternativfläche 4 
ca. 7.400 m² 

Alternativfläche 3 
ca. 6.100 m² 

Alternativfläche 5 
ca. 8.000 m² 

Alternativfläche 6 
ca. 8.500 m² 

rechtskräftige Bebauungspläne 
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Stadtteil Schlierbach 
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Die Alternativenfläche 7 betrifft im Weitesten den räumlichen Geltungsbereich des in der 

Aufstellung befindlichen Bebauungsplanes ĂDie Bain, 2. Abschnittñ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Planauszug Bebauungsplan ĂDie Bainñ 

Alternativfläche 7 
ca. 13.700 m² 

rechtskräftige Bebauungspläne 
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Im Vergleich zu den übrigen Stadtteilen im Ellenbacher Tal zwischen Fürth und Kolmbach 

dehnt sich der Stadtteil Schlierbach etwas in die Fläche aus und orientiert sich nicht nur 

vorwiegend bandartig entlang der Erschließungsstraßen. Hierdurch wurde bereits in den 

Jahren vor 2000 von der Stadt Lindenfels eine Potentialfläche als Arrondierung des östlichen 

Siedlungsrandes erkannt, die nach Osten von der Fahlbachaue begrenzt wird. Östlich des 

Fahlbaches befindet sich der Campingplatz. Ein erster Entwicklungsabschnitt wurde mit dem 

Bebauungsplan ĂDie Bainñ bereits umgesetzt, der zweite Entwicklungsschritt mit Anbindung 

an die Schwimmbadstraße ist jetzt die städtebauliche Folge und Abschluss der Entwicklung. 

Die im Süden identifizierte Zuwachsfläche ĂKirchenspitzñ würde sich grundsätzlich für eine 

begünstigte Siedlungsentwicklung eignen, die Erschließung ist dort weitgehend vorhanden. 

  

Alternativfläche 7 
ca. 13.700 m² 
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Stadtteil Eulsbach 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im Stadtteil Eulsbach 

wurde eine Potential-

fläche im Südwesten 

identifiziert.  

Überdies wurde eine 

Zuwachsfläche im 

Bereich eines beste-

henden Gewerbebe-

triebes erkannt, die 

Betriebsfläche ist in 

diese Zuwachsfläche 

einbezogen. 

Die Erschließung ist 

dort vorhanden. 

Eine mögliche städtebauliche Entwicklung (Gewerbe 

oder Wohnen) wäre langfristig an dieser Stelle vorstellbar 

insbesondere abgestimmt auf die gewerbliche Situation. 

Alternativfläche 8 
ca. 9.000 m² 

rechtskräftige Bebauungspläne 
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Übersicht Bebauungspläne 

in den Stadtteilen Kolmbach, Glattbach, Winkel, Seidenbuch, Schlierbach 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



55.02P: Lindenfels, B-Plan ĂDie Bain, 2. Abschnittñ 

26 
 

Übersicht Bebauungspläne im Stadtteil Winterkasten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb.: Bebauungspläne im Stadtteil Glattbach (unten links) und Winterkasten (unten rechts) 

Quelle: Bürger-GIS Kreis Bergstraße; https://buergergis.kreis-bergstrasse.de 

https://buergergis.kreis-bergstrasse.de/
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In den Stadtteilen Glattbach und Winterkasten wurden weder Potential- noch Zuwachs-

flächen identifiziert, da sich diese Stadtteile bandartig entlang der Ortsdurchgangsstraßen 

entwickelt hat keine Potentiale Ăin der Tiefeñ stªdtebaulich betrachtet zu erkennen sind. 

Im Stadtteil Winterkasten wird nahezu die gesamte Ortslage durch einen Bebauungsplan 

erfasst, der die Grenze zwischen Innen- und Außenbereich festsetzt. Insofern besteht hier 

auch kein ĂInterpretationsspielraumñ f¿r etwaige Potentialflªchen, es sei denn, dass 

bauleitplanerisch der herrschende Rechtszustand verändert würde. 

Links: Bebauungsplan 801-00-Oberdorf, in Kraft seit 27.06.1964 

Rechts: Bebauungsplan 800-00-Unterdorf, in Kraft seit 27.06.1964 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb.: Quelle: Bürger-GIS Kreis Bergstraße; https://buergergis.kreis-bergstrasse.de 

  

https://buergergis.kreis-bergstrasse.de/
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Kernstadt Lindenfels 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55.02P: Lindenfels, B-Plan ĂDie Bain, 2. Abschnittñ 

29 
 

 


































